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Hiermit zeige ich an, dass ich zu Punkt 2 und 3 der Tagesordnung den Vorschlägen 
des Vorstands und des Aufsichtsrats widerspreche und die anderen Aktionäre veran-
lassen werde, für die folgenden Gegenanträge zu stimmen.  

Gegenantrag zu TOP 2: Der Vorstand wird nicht entlastet 
Der BAYER-Konzern vermarktet eine Vielzahl gefährlicher Pharma-Produkte. 
Der Vorstand trägt hierfür die Verantwortung, weswegen ihm die Entlastung zu 
verweigern ist. Es folgt eine Auswahl aktueller Problemfälle.  

Medikamente nur für Reiche 
Der BAYER-Vorstandsvorsitzende Marijn Dekkers äußerte sich im Dezember zur 
Einführung des Krebsmittels NEXAVAR wie folgt: „Wir haben dieses Medikament 
nicht für den indischen Markt entwickelt, um ehrlich zu sein. Wir haben es für Patien-
ten im Westen entwickelt, die es sich auch leisten können.“  
Die Aussage von Herrn Dekkers bietet einen aufschlussreichen und zugleich er-
schreckenden Blick in das Innenleben der Pharmaindustrie: nicht medizinische Not-
wendigkeiten sind entscheidend bei der Entwicklung neuer Präparate, sondern allein 
der Profit. BAYER geht es nicht darum, dass viele Menschen von einem Medikament 
profitieren. Vielmehr wird die Forschungs- und Verkaufspolitik gezielt so gestaltet, 
dass die höchsten Preise erzielt werden können - unabhängig davon, wie vielen 
Menschen dadurch der Zugang zu Medikamenten verwehrt bleibt.  
Da die Pharmaindustrie für das Marketing weit mehr ausgibt als für die Forschung, 
zielt auch das Argument ins Leere, wonach die hohen Preise für die Entwicklung 
neuer Präparate notwendig wären. BAYER gibt für Vertrieb und Marketing über zehn 
Milliarden Euro aus - etwa das Dreifache der Forschungsausgaben. 

Risiken von XARELTO 
Weiterhin drückt BAYER mit allen Mitteln den neuen Gerinnungshemmer XARELTO 
in den Markt – auch für Indikationen, bei denen eine Wirksamkeit nicht belegt ist.  
So gibt es bislang keine Studien, die bei der Behandlung von Vorhofflimmern einen 
Vorteil von XARELTO gegenüber gut eingestellten Marcumar-Patienten nachweisen. 
Das unabhängige arznei-telegramm rät von einer Verordnung daher generell ab. 
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XARELTO reduziere weder Schlaganfälle plus systemische Embolien noch die Rate 
relevanter Blutungen. Dass das Medikament unter den neuen Gerinnungshemmern 
die höchsten Verschreibungszahlen aufweist, sei nur durch das exorbitante Marke-
ting und durch Einflussnahme auf medizinische Fachgesellschaften erklärbar. 
Auch zur Behandlung des Akuten Koronarsyndroms (ACS) ist XARELTO nicht zu 
empfehlen. Die US-Behörde FDA verweigerte wegen der mangelhaften Qualität der 
von BAYER vorgelegten Studien hierfür gar die Zulassung. Bei über 10% der Patien-
ten war der Beobachtungszeitraum so knapp bemessen, dass am Studien-Ende 
nicht einmal bekannt war, ob der Patient noch lebt. Zudem ergab eine stichprobenar-
tige Überprüfung der Primärdaten, dass mehrere Todesfälle unter XARELTO unter 
den Tisch gefallen waren. Hinzu kommt, dass das Ergebnis durch Ausschluss uner-
wünschter Daten - offenbar bewusst - verzerrt wurde. 
Derweil explodiert die Zahl der gemeldeten Nebenwirkungen. Laut Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) wurden im vergangenen Jahr für 
XARELTO 133 tödliche Verläufe und 1400 schwere Nebenwirkungen registriert. 
Es darf nicht sein, dass BAYER aus Profit-Gründen ein Medikament vermarktet, an 
dessen Sicherheit es erhebliche Zweifel gibt. Der Konzern sollte aus den Skandalen 
mit LIPOBAY, TRASYLOL und YASMIN gelernt haben. Präparate, die gegenüber 
älteren Mitteln keinen Vorteil bieten, sollten grundsätzlich nicht zugelassen werden. 

Gefährliche Antibaby-Pillen 
Antibabypillen mit dem Wirkstoff Drospirenon haben gegenüber älteren Pillen ein 
zwei- bis dreifach erhöhtes Thrombose- und Embolierisiko. Allein in Deutschland lie-
ßen sich pro Jahr rund 250 schwere Embolien vermeiden, wenn alle Frauen mit 
Kontrazeptiva der 2. Generation verhüten würden.  
Obwohl BAYER alles tut, um den vielen Tausend Opfern (darunter hunderte von To-
desfällen) die Entschädigung zu verweigern, hat der Konzern inzwischen 1,7 Milliar-
den Dollar an über 8.000 betroffene Frauen gezahlt. Trotzdem verweigert der Kon-
zern eine Entschuldigung und hält an der Vermarktung fest. Zynischerweise gehört 
BAYER sogar zu den Sponsoren des „Weltthrombosetags“, der auf die Risiken von 
Thromboembolien aufmerksam machen soll. 

Antibiotika in der Tierzucht 
Zwar ist die Menge der in der Tierzucht eingesetzten Antibiotika leicht rückgängig. 
Weiterhin werden jedoch in der Intensiv-Tierhaltung rund sieben Mal so viele Bakte-
rizide eingesetzt wie in der Humanmedizin. Und ausgerechnet die Verwendung des 
von BAYER vertriebenen Präparats BAYTRIL aus der Klasse der Fluorchinolone 
wächst: die jüngsten verfügbaren Zahlen zeigen in Deutschland einen Anstieg um 
25% gegenüber dem Vorjahr.  
BAYTRIL ist eng verwandt mit den in der Humanmedizin verwendeten Reserve-
Antibiotika Ciprofloxacin und Moxifloxacin. Durch den massenhaften Einsatz in der 
Tiermast bilden sich immer mehr resistente Keime, so dass die Präparate ihre Wirk-
samkeit verlieren. Die WHO fordert seit Jahren ein Verbot des massenhaften Einsat-
zes von Antibiotika in der Tierzucht. Dies dürfte ein Grund dafür sein, dass BAYER 
den Umsatz von BAYTRIL im aktuellen Geschäftsbericht verheimlicht. 
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Gegenantrag zu TOP 3: Der Aufsichtsrat wird nicht entlastet
Der Aufsichtsrat kommt seiner Kontrollfunktion ungenügend nach und soll da-
her nicht entlastet werden. Es folgen Beispiele einer verantwortungslosen 
Konzernpolitik, die vom Aufsichtsrat mitgetragen wird:  

Bienensterben 
Um die großflächigen Bienenvolksterben einzudämmen, hat die EU am 1. Dezember 
die Verwendung der von BAYER verkauften Pestizide Imidacloprid und Clothianidin 
weitgehend verboten. Die Wirkstoffe schädigen schon in geringsten Konzentrationen 
das Nervensystem von Insekten und können zu chronischen Vergiftungen führen. 
Der Rückgang der Bienen-Populationen gefährdet die Bestäubung wichtiger Kultur-
pflanzen und damit die Ernährungssicherheit. Auch Vögel sind betroffen, da sie we-
gen der rückläufigen Zahl wildlebender Insekten nicht genügend Nahrung finden.  
Trotz des Nachweises der Schädlichkeit durch Dutzende unabhängiger Studien kla-
gen BAYER und SYNGENTA gegen das EU-Verbot. Auch geht der Verkauf außer-
halb der EU weiter. Einmal mehr ist für BAYER der kurzfristige Profit wichtiger als 
der Schutz von Flora und Fauna. 

HIV-Infektion von Blutern 
Der „Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband“ hat jüngst den Deutschen Hör-
filmpreis an die ZDF-Produktion "Blutgeld" vergeben. Einer der drei Hauptsponsoren 
war ausgerechnet die BAYER AG.  
„Blutgeld“ erzählt die wahre Geschichte dreier Brüder, die durch Gerinnungspräpara-
te mit HIV infiziert wurden. Hintergrund der Handlung: bis Mitte der 80er Jahre wur-
den tausende Bluter mit HIV und Hepatitis-C infiziert, hauptsächlich durch Produkte 
von BAYER. Firmeninterne Memos hatten die Gefahren für Bluter frühzeitig benannt, 
ohne dass das Unternehmen daraus Konsequenzen zog. Der Bundestag kam zu 
dem Ergebnis, dass die Mehrzahl der Infektionen hätte verhindert werden können, 
da Tests und Inaktivierungsverfahren rechtzeitig vorlagen. Aus Profitgründen wider-
setzte sich BAYER jedoch einer Umstellung der Produktion und der Vernichtung un-
getesteter Präparate.  
Bis heute verweigert BAYER den Opfern eine gerechte Entschädigung. Trotzdem 
konnten in harten Kämpfen Zahlungen von mehreren hundert Millionen Euro er-
zwungen werden. Das Sponsoring der Preisverleihung an „Blutgeld“ durch BAYER 
stellt eine Verhöhnung der infizierten Bluter dar. Die Opfer werden dazu missbraucht, 
dem Konzern mittels „mildtätiger Gaben“ ein menschliches Antlitz zu verleihen.  

Gesundheitsschäden durch Bisphenol A 
Die Zähne von rund 10% aller Kinder besitzen wegen unzureichender Mineralisation 
nicht genügend Festigkeit und zersetzen sich daher. Als Auslöser steht die Chemika-
lie Bisphenol A (BPA) in Verdacht. Im Tierversuch beeinträchtigt Bisphenol A die Mi-
neralisation von Rattenzähnen.  
BAYER ist einer der größten BPA-Produzenten weltweit. Die Chemikalie kommt u. a. 
in Plastik-Flaschen, Konservendosen und Lebensmittel-Verpackungen zum Einsatz. 
Dutzende von Studien bringen BPA mit Übergewicht, Unfruchtbarkeit, Krebs, Diabe-
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tes und Herzerkrankungen in Verbindung. Dr. Norbert Krämer von der Gießener Po-
liklinik für Kinder-Zahnheilkunde rät daher, keine Trinkflaschen aus Plastik zu ver-
wenden und auf Lebensmittel zu verzichten, deren Verpackung BPA enthält.  
Bereits 2008 hatte Kanada Bisphenol A als „gefährliche Substanz“ deklariert und 
eine Verwendung in Babyflaschen untersagt. 2011 folgte das EU-Verbot in Babyfla-
schen. Einige EU-Länder verhängten zusätzliche Verbote für Lebensmittelverpa-
ckungen und Trinkflaschen. Trotzdem stellt BAYER den Verkauf von Bisphenol A für 
risikoreiche Anwendungen nicht ein. 
Vor wenigen Wochen kündigte die EU an, den Grenzwert für die BPA-Aufnahme 
drastisch zu verschärfen. Die Obergrenze soll von 50 µg pro Kilogramm Körperge-
wicht auf 5 µg gesenkt werden. Dies reicht jedoch nicht aus. Hormonaktive Chemika-
lien müssen aus allen Produkten des täglichen Verbrauchs verschwinden. Zudem 
benötigen wir dringend eine Umkehrung der Beweislast: Chemikalien, die im Ver-
dacht stehen, gesundheitsschädlich zu wirken, müssen verboten werden - es sei 
denn, die Produzenten können diesen Verdacht nachweislich entkräften. Sonst ver-
gehen weiterhin Jahrzehnte zwischen den ersten Hinweisen auf eine Schädigung bis 
zum Verbot einer Substanz. 

Asbest
Ein Arbeitsgericht im nordspanischen Mieres hat BAYER zu einer Entschädigung 
von 71.800 € an die Hinterbliebenen eines langjährigen Mitarbeiters verurteilt. Der 
Arbeiter war an den Folgen seiner jahrzehntelangen Asbest-Belastung im Werk 
Langreo (Asturien) gestorben. Nach Ansicht des Gerichts hatte BAYER die Risiken 
ignoriert und es versäumt, die Arbeiter angemessen zu schützen. 
Insgesamt wurde rund ein Fünftel des weltweit verbrauchten Asbests in der Chemie-
Industrie eingesetzt. Die Gefahr für Leib und Leben war BAYER über Jahrzehnte 
hinweg bekannt. Durch gekaufte Gutachten und Zuwendungen an das damals zu-
ständige "Institut für Wasser-, Boden- und Luft-Hygiene" konnte die Industrie das 
Verbot um etwa 25 Jahre verzögern. Tausende Arbeiter/innen bezahlen dies mit ih-
rem Leben. 
Bis heute hat BAYER kein Nachsorge-Programm eingerichtet, das alle Betroffenen 
erfasst und ihnen medizinische Betreuung anbietet. 

Ausführliche Informationen zu den genannten Fällen finden sich auf der home-
page der Coordination gegen BAYER-Gefahren

Um Mitteilung der Gegenanträge sowie der Begründung darf ich gemäß §§ 125, 126 
AktG bitten. 

Christiane Schnura 
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Hiermit zeige ich an, dass ich zu Punkt 2 und 3 der Tagesordnung den Vorschlägen des Vor-
stands und des Aufsichtsrats widerspreche und die anderen Aktionäre veranlassen werde, für 
die folgenden Gegenanträge zu stimmen. Um Mitteilung der Gegenanträge sowie der 
Begründung darf ich gemäß §§ 125, 126 AktG bitten. 

Gegenantrag zu TOP 2: Der Vorstand wird nicht entlastet 

Die BAYER AG hat im vergangenen Jahr ihren 150. Geburtstag gefeiert. Die 
Schattenseiten der Konzerngeschichte wurden dabei jedoch ausgeklammert. Weder die 
Symbiose mit dem Dritten Reich, noch die massenhaften Vergiftungen durch Pestizide 
oder tödliche Produkte wie Heroin oder HIV-belastete Blutprodukte wurden in den 
Festschriften und Geburtstagsfeiern erwähnt.   Nun jährt sich zum 100. Mal der Beginn 
des 1. Weltkriegs. Erneut entzieht sich BAYER der Auseinandersetzung mit den 
zahlreichen Konzernverbrechen. Der Vorstand trägt hierfür die Verantwortung.  

Die deutsche Chemie-Industrie produzierte im 1. Weltkrieg Sprengstoff, Munition und 
Giftgas. Dank staatlich garantierter Höchstpreise konnten die Firmen ihre Gewinne erheblich 
steigern. Teilweise konnten Dividenden von bis zu 25 % ausgeschüttet werden. 
BAYER errichtete in Köln-Flittard ein eigenes Werk für die Sprengstoffproduktion, in dem 
pro Monat 250 Tonnen TNT hergestellt wurden. Auch die Produktion von Ersatzstoffen 
erlebte einen Aufschwung. Entsprechend jubelte Carl Duisberg, Generaldirektor von BAYER, 
im Juli 1915: „Sähen Sie jetzt einmal, wie es hier in Leverkusen aussieht, wie die ganze 
Fabrik umgekrempelt und umorganisiert ist, wie wir fast nichts mehr als Kriegslieferungen 
ausführen (...), so würden Sie Ihre helle Freude haben.“  
Der Name BAYER steht auch für die Entwicklung und Produktion von Kampfgasen. Bereits 
im Herbst 1914 wurde auf Vorschlag des Kriegsministeriums eine Kommission ins Leben 
gerufen, die sich mit der Nutzung giftiger Abfallstoffe der Chemie-Industrie beschäftigte. 
Diese unterstand Carl Duisberg von BAYER sowie dem Chemiker Walter Nernst. Die 
Kommission empfahl der Heeresleitung zunächst die Nutzung von Chlorgas, wobei 
wissentlich gegen die Haager Landkriegsordnung verstoßen wurde, die den militärischen 
Einsatz von Giftgas seit 1907 verbietet.  
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Carl Duisberg war bei den ersten Giftgasversuchen auf dem Truppenübungsplatz in Köln-
Wahn persönlich anwesend und pries den chemischen Tod begeistert: „Die Gegner merken 
gar nicht, wenn Gelände damit bespritzt ist, in welcher Gefahr sie sich befinden und bleiben 
ruhig liegen, bis die Folgen eintreten.“ In Leverkusen wurde sogar eine Schule für den 
Gaskrieg eingerichtet. Der erste Einsatz von Chlorgas durch das deutsche Heer erfolgte 
schließlich im belgischen Ypern. Allein bei diesem Angriff gab es schätzungsweise 2.000 bis 
3.000 Tote und ein mehrfaches an Schwerverletzten.  
Unter Carl Duisbergs Leitung wurden bei BAYER immer giftigere Kampfstoffe entwickelt, 
zunächst Phosgen und später Senfgas. Duisberg forderte vehement deren Einsatz: „Dieses 
Chlorkohlenoxyd ist das gemeinste Zeug, das ich kenne. [...] Ich kann deshalb nur noch 
einmal dringend empfehlen, die Gelegenheit dieses Krieges nicht vorübergehen zu lassen, 
ohne auch die Hexa-Granate zu prüfen.“ Insgesamt geht die Forschung von 60.000 Toten des 
von Deutschland begonnenen Gaskrieges aus.  
Schon im 1. Weltkrieg wurden bei BAYER auch Zwangsarbeiter ausgebeutet. Carl Duisberg 
forderte im Herbst 1916 die Regierung auf: „Öffnen Sie das große Menschenbassin Belgien“. 
Das Reichsamt des Inneren ließ daraufhin rund 60.000 Belgier deportieren, was international 
zu großen Protesten führte. Duisberg plädierte dafür, die Arbeitsmöglichkeiten und die 
Lebensmittel in Belgien zu rationieren, um die „Arbeitslust“ der Belgier in Deutschland zu 
steigern. Die Deportation gilt als Vorläufer des ungleich größeren Zwangsarbeiter-Programms 
im 2. Weltkrieg.  
Bis 1918 mischte sich die Führung von BAYER in alle kriegswichtigen Belange ein. So trat 
Carl Duisberg für den unbeschränkten U-Boot-Krieg, die völkerrechtswidrige Bombardierung 
Englands sowie die Annexion von Belgien und Nordfrankreich ein. Auch forderte er neuen 
„deutschen Lebensraum“ in Polen und Russland. 
Als die Reichsregierung mit zunehmender Kriegsdauer begriff, dass der Krieg nicht mehr zu 
gewinnen war und dass Friedensverhandlungen aufgenommen werden sollten, fürchtete man 
bei BAYER ein Ende der Kriegsprofite. Zusammen mit der militärischen Führung forderte 
Carl Duisberg daher im Februar 1917 die Entlassung von Reichskanzler Theobald von 
Bethmann: „Wenn es zum Gegensatz käme, entweder Hindenburg oder Bethmann, die 
Beseitigung Bethmanns wäre sicher (...). Wir sind ganz auf Krieg und Gewalt eingestellt, und 
das Beste wäre, wenn diese Sachlage auch äußerlich zum Ausdruck käme, dass der Marschall 
auch Kanzler wäre (...). Denn jetzt ist Politik gleich Krieg und Krieg gleich Politik.“ Wenig 
später wurde der Reichskanzler tatsächlich entlassen. Friedensverhandlungen fanden nicht 
statt. 
Zu Kriegsende befand sich Carl Duisberg auf den Auslieferungslisten der Alliierten und 
musste eine Anklage als Kriegsverbrecher fürchten. In den USA wurden die Tochterfirmen 
von BAYER enteignet. 

Weiterhin arbeitet BAYER die Mitverantwortung für die Gräuel des 1. Weltkriegs nicht 
auf. Nicht einmal von den Verbrechen Carl Duisbergs distanziert sich das Unternehmen. 
Dem Vorstand ist daher die Entlastung zu verweigern. 
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Gegenantrag zu TOP 3: Der Aufsichtsrat wird nicht entlastet 
Der Agro-Markt wird von wenigen Konzernen kontrolliert. Die zehn größten 
Unternehmen, darunter BAYER, besitzen in den Bereichen Pestizide und Saatgut einen 
Marktanteil von über 70 Prozent. Ziel dieses Oligopols ist es, den Markt unter sich 
aufzuteilen, Preise und politische Rahmenbedingungen zu diktieren und letztlich die 
Ernährungsgrundlagen der Menschheit zu kontrollieren. Zentrales Hilfsmittel hierbei 
sind Patente auf Pflanzen und Tiere. 

Der von den Vereinten Nationen und der Weltbank initiierte Weltagrarbericht warnte bereits 
im Jahr 2008 davor, dass die Agrar-Forschung unter der zunehmenden Patentierung von 
Pflanzen leidet. Gerade in Entwicklungsländern werden lokal angepasste Techniken, die zu 
Ernährungssicherheit und ökonomischer Nachhaltigkeit beitragen können, durch teure 
Lizenzen behindert. 
Die Initiativen Coordination gegen BAYER-Gefahren und Kein Patent auf Leben! haben 
daher im vergangenen Jahr alle Patent-Anträge untersucht, die in den vergangenen zwanzig 
Jahren beim Europäischen Patentamt (EPA) eingereicht wurden. Von den rund 2.000 
Patenten, die das EPA auf transgene Pflanzen gewährt hat, besitzt der BAYER-Konzern 
demnach 206, unter anderem auf Mais, Weizen, Reis, Gerste, Soja, Baumwolle und sogar auf 
genmanipulierte Bäume. BAYER liegt damit noch vor Pioneer (179), BASF (144), Syngenta 
(135) und Monsanto (119). 
Allein 23 Patente von BAYER beziehen sich auf Resistenzen gegen Herbizide. Die Patente 
zur Glufosinat-Resistenz stammen zum Teil aus den 1980er Jahren und sind mittlerweile 
abgelaufen. Um die Laufzeit zu verlängern, hat BAYER bei wichtigen Pflanzen wie Soja und 
Baumwolle kleine Veränderungen am Erbgut vorgenommen und darauf neue Patente 
beantragt.  
Da auch das Patent des Monsanto-Präparats Glyphosat abgelaufen ist, vertreibt BAYER 
diesen Wirkstoff inzwischen selbst und hält hierzu zehn eigene Patente. Zum Beispiel 
beschreibt das Patent mit der Nummer EP 1994158 ein Verfahren zur Glyphosat-Resistenz, 
mit dem BAYER Ansprüche auf gleich 23 Pflanzenarten anmeldet, darunter Mais, Weizen, 
Gerste, Soja und Reis, verschiedene Bäume und sogar Gras. Das bis zum Jahr 2027 gültige 
Patent stammt ursprünglich von der US-Firma Athenix, die im Jahr 2009 von BAYER 
übernommen wurde. 
Trotz der Vielzahl von Patenten beruht das Gentechnik-Programm von BAYER im 
Wesentlichen auf nur zwei Techniken: zum einen herbizid-resistentes Saatgut, das in 
Kombination mit den Pestiziden Glufosinat oder Glyphosat verkauft wird. Zum anderen 
werden Pflanzen angeboten, die das giftige Bakterium Bacillus thuringiensis (Bt) enthalten 
und dadurch Insekten abtöten.  
Beide Verfahren sind schon seit den 90er Jahren auf dem Markt. Wegen der Gefahren für 
Mensch und Umwelt müssten Glufosinat und Glyphosat nach Ansicht von Umweltschützern 
sofort vom Markt genommen werden. Darüber hinaus sind beide Techniken wegen der  
zunehmenden Resistenzbildung allenfalls noch ein paar Jahre wirksam und daher kaum 
zukunftstauglich.  
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Wegen der zunehmend wirkungslosen Gen-Pflanzen hat BAYER in den vergangenen Jahren 
eine Reihe von Tausch-Abkommen mit anderen Unternehmen geschlossen, unter anderem mit 
Monsanto, DuPont, Syngenta und Dow. Die Firmen verwenden seitdem auch Verfahren der 
Konkurrenz und bieten Saatgut an, das gegen zwei oder mehr Herbizide immun ist. So wurde 
2012 eine Soja-Sorte vorgestellt, die gegen Glufosinat, Glyphosat und 2,4-D tolerant ist (2,4-
D war Teil des berüchtigten Entlaubungsmittels „Agent Orange“). Im März 2013 kündigten 
BAYER und Syngenta die Markteinführung einer weiteren Soja-Sorte an, die ebenfalls gegen 
drei Wirkstoffe - Mesotrion, Glufosinat und Isoxaflutol – tolerant ist.  
Dabei haben sich die mit den gentechnischen Eingriffen verbundenen Versprechen nie erfüllt. 
Weder wurden die Erträge signifikant gesteigert, noch wurde der Pestizid-Einsatz reduziert. 
Die Patent-Politik von BAYER offenbart somit, dass der Konzern nichts aus den 
verheerenden Erfahrungen mit Glyphosat-resistentem Saatgut, dessen Einsatz zur Bildung 
immer mehr resistenter Wildkräuter führt, gelernt hat. Anstatt das Versagen 
herbizidresistenter Pflanzen anzuerkennen, propagiert BAYER weiterhin Scheinlösungen auf 
Kosten von Umwelt und Landwirten. 
Jüngst musste BAYER sogar selbst einräumen, dass die oligopolistischen Strukturen den 
agrarischen Fortschritt behindern: „Seit über 25 Jahren hat die weltweite 
Pflanzenschutzindustrie kein wirtschaftlich bedeutendes Herbizid mit neuem 
Wirkmechanismus mehr für Flächenkulturen entwickelt und auf den Markt gebracht – unter 
anderem eine Folge der Konsolidierung der Industrie, die mit einer deutlichen Reduktion der 
Forschungsaufwendungen für neue Herbizide einherging“, so Dr. Hermann Stübler von 
BAYER CropScience. 

Der Aufsichtsrat ist für die Machenschaften des Konzerns mitverantwortlich. Daher ist 
ihm die Entlastung zu verweigern. Weitere Informationen finden sich auf der website 
der Coordination gegen BAYER-Gefahren

Mit freundlichen Grüßen, 

Axel Köhler-Schnura 

Vorstandsmitglied Coordination gegen BAYER-Gefahren
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51373 Leverkusen 

28. Februar 2014

Hauptversammlung am 29. April 2014 
Hiermit zeigen wir an, dass wir zu den Punkten 2 und 3 der Tagesordnung den Vorschlägen 
des Vorstands und des Aufsichtsrats widersprechen und die anderen Aktionäre veranlassen 
werden, für die folgenden Gegenanträge zu stimmen. 

Gegenantrag zu TOP 2: Der Vorstand wird nicht entlastet 
Weltweit wurden rund 1,3 Millionen Tonnen Polychlorierte Biphenyle (PCB) pro-
duziert. Nach Monsanto war BAYER der zweitgrößte Hersteller weltweit. Die 
Giftstoffe kamen in Elektrogeräten, Fugendichtungen, Lacken und Bodenbelä-
gen zum Einsatz, Tausende Gebäude wurden dadurch kontaminiert. Die Entsor-
gung kostet Milliarden. Die Hersteller haben die Gefahren von PCB jahrzehnte-
lang vertuscht und wälzen die Sanierungskosten nun auf die Allgemeinheit ab.   
Polychlorierte Biphenyle gehören zu den giftigsten Erfindungen der Chlorchemie. Sie 
können das menschliche Hormonsystem, das Nervensystem und das Immunsystem 
schädigen, die Schilddrüse, Leber und Nieren angreifen und zu Unfruchtbarkeit füh-
ren. Die Weltgesundheitsorganisation hat PCB in die Liste krebserzeugender Stoffe 
der Kategorie 1 eingestuft.  
PCB sind extrem langlebig und weisen eine hohe Mobilität auf. Sie finden sich nahezu 
überall in der Natur - in der Tiefsee ebenso wie in der Arktis. PCB besitzen eine hohe 
Fettlöslichkeit und reichern sich in der Nahrungskette an. Traurige Berühmtheit er-
langten kanadische Inuit, bei denen PCB-Konzentrationen gemessen werden wie bei 
Opfern großer Chemie-Unglücke.  
BAYER nahm die PCB-Fertigung 1930 auf und verkaufte die Substanzen unter den 
Handelsnamen Clophen und Elanol. Mit 160.000 Tonnen, rund 12 Prozent der Ge-
samtproduktion, war BAYER der zweitgrößte Hersteller.  
Das weltweit erste Verbot „offener“ Anwendungen, zum Beispiel in Dichtungsmassen, 
Farben und Kunststoffen, wurde bereits 1972 in Schweden verhängt. Deutschland 
folgte 1978. Der Einsatz in vorgeblich „geschlossenen“ Systemen wie Hydraulik-Ölen 
und Transformatoren blieb jedoch auf Druck der Industrie gestattet. Schlimmer noch: 
Als die USA, bis dahin größter Anbieter, 1977 die Herstellung und Verwendung von 
PCB vollständig verboten, sprang die BAYER AG in die Bresche und steigerte ihre 
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jährliche Produktion von 6.000 auf 7.500 Tonnen. Erst 1983 stellte BAYER als letzte 
westliche Firma die Herstellung ein.  
PCB werden besonders im Fettgewebe und in der Muttermilch nachgewiesen. Bei 
gestillten Säuglingen kann die Aufnahme um den Faktor 50 bis 100 über der von Er-
wachsenen liegen. Toxikologen fanden Hinweise darauf, dass die Belastung im Mut-
terleib zu schweren neurologische Schäden führen kann. Umwelt-Mediziner bezeich-
nen jedes 20. Kind als hoch belastet. Zwar ging die PCB-Konzentration in der Mut-
termilch in den vergangenen 20 Jahren um etwa 75 Prozent zurück, dennoch wird es 
mehr als 100 Jahre dauern, bis die PCB-Aufnahme durch die Muttermilch unter der 
von der Weltgesundheitsorganisation maximal tolerierten Tagesdosis liegt. 
Weltweit existieren über drei Millionen Tonnen PCB-kontaminiertes Öl und PCB-
belastete Geräte. Die Kosten für Verpackung, Transport und Zerstörung betragen pro 
Tonne zwischen 2.000 und 5.000 Dollar, was Ausgaben von bis zu 15 Milliarden Dol-
lar bedeutet. Noch höhere Kosten verursacht die Sanierung vergifteter Gebäude. So 
wurden in Deutschland allein in Fugendichtungen rund 20.000 Tonnen PCB verbaut. 
Mehr als die Hälfte davon befindet sich bis heute in der Bausubstanz.  
Tausende von Schulen und Universitäten sind mit PCB verseucht. Die Ausgasungen 
führen zu einer permanenten Belastung der Luft und haben zu unzähligen schweren 
Gesundheitsschäden geführt. In einigen Fällen waren Lehrer und Schüler einer Gift-
konzentration ausgesetzt, bei der Fabrikarbeiter Schutzanzüge und Atemschutz hät-
ten tragen müssen.  
Die Uni Bochum musste im Oktober beschließen, mehrere PCB-belastete Gebäude 
abzureißen und neu zu errichten; die Kosten allein in diesem Fall liegen im dreistelli-
gen Millionenbereich. Die Sanierung des Kölner UniCenters kostet rund 30 Mio. Ähn-
liche Probleme gibt es an den Universitäten Erlangen, Bielefeld und Düsseldorf sowie 
in vielen Behörden. Alle Kosten werden bislang von öffentlichen Haushalten getragen. 
Auch die Kosten der Kontamination von Lebensmitteln werden auf die Allgemeinheit 
abgewälzt. Allein der durch den Eintrag von 25 Litern PCB in Futterfett verursachte 
Lebensmittelskandal in Belgien verursachte eine Milliarde Euro an direkten und drei 
Milliarden Euro an indirekten Kosten. Die irische Schweinefleischkrise geht ebenfalls 
auf den Einsatz von PCB-kontaminierten Ölen bei der Futtermittel-Trocknung zurück 
und kostete die staatlichen Stellen etwa 100 Millionen Euro. 
Die Industrie hat Informationen, dass PCB beim Menschen und der Umwelt zu Schä-
den führen können, jahrzehntelang unter Verschluss gehalten und ignoriert. Damit 
trägt sie Mitverantwortung für Tausende von Vergiftungsfällen. 
Es wird höchste Zeit, dass die ungeheuren Sanierungs- und Behandlungskosten von 
den ehemaligen Produzenten mitgetragen werden! Es ist nicht hinnehmbar, dass die 
PCB-Hersteller ein halbes Jahrhundert lang Gewinne einfuhren und sich heute nicht 
an den Folgekosten beteiligen. 
Der BAYER-Vorstand ist dafür verantwortlich, dass der Konzern keine Verant-
wortung für sein toxisches PCB-Erbe übernimmt. Daher ist ihm die Entlastung 
zu verweigern. 



Coordination gegen BAYER-Gefahren e.V. 
Gegenantrag vom 28. Februar 2014, Seite 3 

Gegenantrag zu TOP 3: Der Aufsichtsrat wird nicht entlastet 
BAYER hält an dem Plan fest, giftiges Kohlenmonoxid per Pipeline durch dicht 
besiedelte Gebiete zu transportieren. Ein gefährlicher Präzedenzfall, denn bis-
lang werden toxische Substanzen nicht über Fernleitungen transportiert. Der 
Aufsichtsrat unterstützt das umstrittene Projekt und wird daher nicht entlastet. 
Der BAYER-Konzern will seine Werke Dormagen und Krefeld mit einer 67 km langen 
CO-Pipeline verbinden. Das Vorhaben ist ohne Beispiel: Kohlenmonoxid ist ein sehr 
giftiges Gas. Schon die Aufnahme weniger hundert Milliliter kann zum Tod führen. 
Das Regierungspräsidium Düsseldorf räumte ein, dass „zu Kohlenmonoxidfernleitun-
gen keine umfänglichen Erfahrungsberichte existieren, da es sie weltweit kaum gibt“.  
Pipeline-Experten weisen darauf hin, dass das Risiko eines Gas-Austritts durch tech-
nische Maßnahmen zwar verringert, aber nicht eliminiert werden kann. Schäden bis 
hin zum Vollbruch der Leitung sind durch Erdbeben, Bauarbeiten, Flugzeugabstürze, 
Bomben aus dem 2. Weltkrieg oder terroristische Anschläge jederzeit möglich. Ein 
Gutachten des Kreises Mettmann kam zu dem Ergebnis, dass im Fall einer Beschädi-
gung mehr als 140.000 Anwohner akut gefährdet wären. 
Polizei, Feuerwehr und medizinische Dienste haben erklärt, dass sie die Sicherheit 
der Bevölkerung bei einem Unfall nicht gewährleisten können. Sämtliche betroffenen 
Kommunen lehnen eine Inbetriebnahme daher ab. Mehr als 120.000 Menschen ha-
ben Protesterklärungen unterschrieben. Gegen das laufende Planänderungsverfahren 
richten sich zudem 24.000 Einwendungen. 
Die Risiken für die Anwohner und die notwendigen Enteignungen wurden im Planfest-
stellungsbeschluss mit „Vorteilen für das Allgemeinwohl“ gerechtfertigt. Tatsächlich 
gibt es diese Vorteile nicht. Die Leitung sollte ursprünglich für eine bessere Auslas-
tung der Anlagen in Dormagen und Krefeld sorgen. Geringere Kosten für ein Unter-
nehmen - die zudem in Frage stehen - begründen jedoch kein Allgemeinwohl. Damit 
ist die Rechtmäßigkeit der Enteignungen hinfällig. Ähnliche Bedenken äußerte schon 
im Dezember 2007 das Oberverwaltungsgericht Münster, weswegen die bereits ver-
legte Pipeline bislang nicht betrieben werden darf. 
Der ursprünglich von BAYER behauptete CO-Überschuss in Dormagen existiert nicht 
mehr. Im Gegenteil: die Errichtung der neuen TDI-Anlage in Dormagen führt dazu, 
dass dort ein weiterer Steam-reformer zur CO-Herstellung errichtet werden muss. Die 
neue CO-Produktionsanlage könnte jedoch auch in Krefeld errichtet werden, wodurch 
auf die Pipeline ganz verzichtet werden könnte. Zu demselben Ergebnis kommt das 
jüngste Gutachten der Landesregierung: demnach war der Bau der Pipeline keines-
falls notwendig. Nach Aussage der Gutachter gibt es mehrere Möglichkeiten, CO de-
zentral zu produzieren. Dies sei wirtschaftlich sogar günstiger. 
Irreführend ist auch die mehrfach wiederholte Aussage von BAYER, wonach „Pipeli-
nes unter Sicherheits- und Umweltaspekten das beste Transportmittel“ darstellen. 
Hierdurch wird suggeriert, dass durch die Leitung andere Transporte wegfallen, z.B. 
per Schiff oder Lastwagen. In Wahrheit finden wegen der hohen Sicherheitsanforde-
rungen keine nennenswerten CO-Transporte statt.  
Wie gefährlich der Umgang mit Kohlenmonoxid ist, zeigt der Unfall im Brunsbütteler 
BAYER-Werk am 25. September 2013: nach einer Freisetzung von CO schwebten 
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nach Angaben der Polizei zwei Mitarbeiter in Lebensgefahr. Zu den Ursachen des 
Unfalls macht BAYER bis heute keine Angaben. Selbst auf gut gesichertem Werksge-
lände mit gut geschultem Personal ist der Umgang mit CO also hochgefährlich. Umso 
wichtiger ist es, den Transport durch ungesichertes Gelände zu verhindern. 
Besondere Fragen wirft zudem die Pipeline zwischen den Werken Dormagen und Le-
verkusen auf: im Jahr 2001 hatte BAYER eine in den 60er Jahren gebaute CO2-
Leitung für den Transport von Kohlenmonoxid umgewidmet. Ein Genehmigungsver-
fahren mit Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte nicht. Auswirkungen eines CO-Lecks 
wurden im Verfahren nicht untersucht. Lediglich ein Gutachter von BAYER widmete 
sich dem Thema – auf gerade mal 9 Zeilen. Für den Fall einer Beschädigung der Lei-
tung sprach er von einem Gefahrenbereich von 350 Metern beidseits der Trasse. Eine 
spezifische, auf die örtlichen Begebenheiten angepasste Untersuchung erfolgte nicht. 
Unsere jüngste Einsichtnahme in die Genehmigungsunterlagen offenbarte zudem 
schwerwiegende Mängel, unter anderem bei der Unterquerung des Rheins („Düker“). 
So stellt ein TÜV-Bericht vom Februar 2013 „gravierende externe Materialverluste“ 
fest, weswegen der Düker „nicht dem Stand der Technik“ entspreche. Die Korrosions-
geschwindigkeit wurde mit bis zu 0,5 mm pro Jahr abgeschätzt. An einigen Stellen sei 
die Korrosion so weit fortgeschritten, dass nur noch eine „Restlebensdauer von 2 Jah-
ren“ abgeschätzt wird. Die Beteuerungen des Konzerns, wonach die Leitung den 
höchsten Sicherheitsanforderungen entspricht, sind daher wenig glaubwürdig. 
Giftige Gase wie Chlor, CO oder Phosgen müssen – wenn überhaupt - dezentral 
produziert und in gut gesicherten Werken unmittelbar und ortsnah verarbeitet 
werden. Ein Transport solcher Gefahrstoffe verbietet sich. Es ist unverantwort-
lich, die Bevölkerung diesem unnötigen Risiko auszusetzen. 

Um Mitteilung dieser Gegenanträge sowie der Begründungen bitten wir gemäß §§ 
125, 126 AktG. Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, ihre Stimmrechte 
der Coordination gegen BAYER-Gefahren zu übertragen. 

Für den Vorstand der Coordination gegen BAYER-Gefahren e.V.

Philipp Mimkes Jan Pehrke 
Beirat
Prof. Jürgen Junginger, Designer, Krefeld  
Eva Bulling-Schröter, MdB, Berlin 
Prof. Dr. Jürgen Rochlitz, Chemiker, eh. MdB 
Prof. Dr. Anton Schneider, Baubiologe 
Dr. Sigrid Müller, Pharmakologin, Bremen  

Wolfram Esche, Rechtsanwalt, Köln 
Prof. Rainer Roth, Sozialwissenschaftler, Frankfurt
Dr. Angela Spelsberg, Leiterin Tumorzentrum Aachen 
Dr. Erika Abczynski, Kinderärztin, Dormagen 
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Spenden an: Konto 3199991 bei der EthikBank, BLZ 83094495 
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